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Der Anteil der pädagogischen Fachkräfte liegt in Mecklenburg-
Vorpommern bei rund 95,1 Prozent. Damit haben wir eines der 
strengsten Fachkräftegebote bundesweit. Unter den rund 17.400 
Fachkräften sind mehr als 13.280 ausgebildete pädagogische 
Fachkräfte. Die Bertelsmann Stiftung hat in ihrer neuesten Studie „Die 
Personalausstattung in KiTas unter Berücksichtigung komplexer 
pädagogischer Situationen“ untersucht. 
 
Die Länderergebnisse können schlecht miteinander verglichen werden, 
da bei der Untersuchung unterschiedliche Qualifikationen, 
Einsatzprofile und Definitionen von in Kitas Tätigen zugrunde liegen. 
Eine einheitliche Bewertung ist somit erschwert, da die Studie auch 
nicht die Gegebenheiten in Mecklenburg-Vorpommern berücksichtigt. 
Denn hier wird beispielsweise die Personalausstattung 
einrichtungsbezogen verhandelt. Bei zusätzlichen Bedarfen wird auch 
zusätzliches Personal gewährt. Das regelt unter anderem §14 des 
KiföG. Wenn darüber hinaus ein Kind Maßnahmen der 
Eingliederungshilfe, zum Beispiel aufgrund einer Beeinträchtigung, 
benötigt, wird diese Unterstützung auch über die Eingliederungshilfe 
gewährt, und somit nicht aber über das reguläre Kitapersonal. Obwohl 
sich in den letzten Jahren der Personalschlüssel in MV deutlich 
verbessert hat, muss das Fachkraft-Kind-Verhältnis perspektivisch in 
der Krippe und im Hort unbedingt verbessert werden. Darüber hinaus 
ist es gelungen erstmalig einen Landesrahmenvertrag abzuschließen, 
der weitere Verbesserungen ermöglicht. 
 
Für eine qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung setzen wir 
folgende Maßnahmen um:  
 
Hohe Ausbildungsquote und deutlicher Zuwachs an 
Nachwuchskräften 
 
Ein zentraler Baustein zur Sicherung der Fachkräftebasis ist die 
Stärkung der Ausbildung. Seit dem Schuljahr 2023/2024 werden 
Auszubildende im ersten Ausbildungsjahr nicht mehr auf den 
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Stellenanteil einer Fachkraft angerechnet, seit dem 1. August 2024 gilt 
dies auch für das zweite Ausbildungsjahr. Die Ausbildungsvergütung 
der nicht angerechneten Auszubildenden wird vom Land nach 
Maßgabe des Kindertagesförderungsgesetzes vollständig 
übernommen. Seit Mai 2024 erhalten die Träger hierfür zudem 
Abschlagszahlungen im Voraus. 
 
Die Maßnahmen zeigen deutliche Wirkung: Die Zahl der 
Auszubildenden zur staatlichen Erzieherin bzw. zum staatlichen 
Erzieher stieg von 207 im Schuljahr 2022/2023 auf 441 im Schuljahr 
2024/2025. Damit wurde der erwartete Zuwachs von zehn Prozent mit 
einem Anstieg von über 100 Prozent deutlich übertroffen. 
 
Fachkraft-Kind-Verhältnis wird schrittweise verbessert 
 
Die Reduzierung des Fachkraft-Kind-Verhältnisses ist ein zentrales 
Anliegen der Landesregierung, das konsequent verfolgt wird. Aufgrund 
der erforderlichen personellen und strukturellen Rahmenbedingungen 
kann eine Verbesserung jedoch nur schrittweise umgesetzt werden. Im 
Kindergartenbereich konnte das Fachkraft-Kind-Verhältnis bereits auf 
1:14 verbessert werden. 
 
Diese Entwicklung ist Teil eines langfristigen Prozesses: Lag das 
Verhältnis im Jahr 2010 noch bei 1:18, so wurde es bis 2016 auf 1:15 
abgesenkt. Ab dem Jahr 2024 ergab sich zur weiteren Verbesserung 
ein Mehrbedarf von rund 220 pädagogischen Fachkräften. 
Zur Unterstützung dieser Maßnahme wurden die Landesmittel ab 
September 2024 um rund 12 Millionen Euro erhöht. 
 
Forum „Gute Kita 2030“ als Zukunftsprozess 
 
Die Landesregierung hat gemeinsam mit allen Beteiligten der 
Kindertagesförderung das Forum „Gute Kita 2030“ ins Leben gerufen. 
Das Forum soll Impulse für weitere Reformen liefern, um die 
Kindertagesförderung in Mecklenburg-Vorpommern zukunftsfähig 
auszugestalten. Der Prozess ist bewusst über die laufende 
Wahlperiode hinaus angelegt. 
 
Im Forum findet ein intensiver und ergebnisoffener Austausch statt. 
Zentrale Leitfragen werden gemeinsam identifiziert und Vorschläge für 
notwendige Rechtsreformen erarbeitet. Der Prozess ist bewusst über 
die laufende Wahlperiode hinaus angelegt und wird unter anderem 
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durch die Arbeitsgruppen fortgeführt, die eigenverantwortlich 
arbeiten. Dafür wurden vier Arbeitsgruppen gebildet: 
 

• Arbeitsgruppe I: qualitativ hochwertige Bildung, Erziehung, 
Betreuung und Förderung 

• Arbeitsgruppe II: Pädagogisches Personal 
• Arbeitsgruppe III: Perspektiven und Bedarfe von Eltern und 

Kindern 
• Arbeitsgruppe IV: Finanzierung, Bedarfsplanung, 

demografischer Wandel und Sicherung der 
Kindertageseinrichtungen. 

 
Mit diesen Maßnahmen setzt Mecklenburg-Vorpommern konsequent 
auf Qualität, Fachkräftesicherung und nachhaltige Strukturen in der 
frühkindlichen Bildung und Betreuung. 


